
Interessante Überlegungen wurden zu der Frage vorgetra
gen, in welchem Maße arbeitsrechtliche Regelungen und 
Grundsätze in Regelungen des LPG-Rechts einfließen. Da 
die landwirtschaftliche Arbeit, wesentlich beeinflußt durch 
die Anwendung industriemäßiger Produktionsmethoden, 
heute eine grundsätzlich gleiche Arbeitsorganisation und 
-disziplin wie im Bereich der industriellen Arbeit erfor
dert, sind die von der Arbeiterklasse mit dem sozialisti
schen Arbeitsrecht gesammelten Erfahrungen für die 
Genossenschaftsbauern sehr wertvoll. Andererseits darf 
aber nicht übersehen werden, daß die Annäherung der ge
nossenschaftlichen Arbeits-, Verteilungs-, Sozial- und Lei
tungsverhältnisse an die im Bereich des Volkseigentums 
wirkenden Verhältnisse ein langwieriger Prozeß ist. Ange
sichts der weiter fortbestehenden genossenschaftlichen 
Eigentumsverhältnisse steht eine völlige juristische Ver
einigung beider Regelungsbereiche keineswegs auf der Ta
gesordnung.
Ein wichtiger Diskussionspunkt war auch die weitere Ver
vollkommnung der innergenossenschaftlichen Verhältnisse. 
Einheitlich wurde die Auffassung vertreten, daß die be
währten Grundsätze der genossenschaftlichen Demokratie 
auch beim Übergang der LPGs zur industriemäßigen Pro
duktion bestehenbleiben. Die Vollversammlung bleibt 
oberstes Organ der LPG. Neben sie treten neue Formen 
der Einbeziehung der Genossenschaftsbauern in die eigen
verantwortliche Leitung ihrer Betriebe. Es wurde von 
mehreren Rednern die Bedeutung hervorgehoben, die die 
Bildung und Tätigkeit von Brigaderäten als Beratungsor
gane der Einzelleiter und von Brigadeversammlungen 
unter den Bedingungen der industriemäßigen Produktion 
erlangen.
Der Umfang der juristischen Betreuung der sozialistischen 
Landwirtschaftsbetriebe erstreckt sich — wie in der Dis
kussion hervorgehoben wurde — auf den gesamten Repro
duktionsprozeß der betreuten Betriebe. Der Justitiar soll 
vor allem aktiv an der Festigung der sozialistischen Ge
setzlichkeit in den betreuten Betrieben mitwirken, diese bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Planaufgaben 
unterstützen und das sozialistische Recht in seinen viel
fältigen Formen erläutern.
Zum Fragenkomplex des Bodenrechts/5/ bestand ein 
Hauptanliegen der Konferenz darin, anhand der in der 
DDR existierenden Bedingungen die Hauptrichtungen für 
die weitere Vergesellschaftung der Bodennutzung zu kenn
zeichnen. Die rationelle Gestaltung der Bodennutzung ist 
gegenwärtig vor allem unter folgenden drei Aspekten be
deutsam:
1. Im Zusammenhang mit der Realisierung des staatlichen 
Investitionsprogramms erhöhen sich die Anforderungen an 
die rechtliche Ausgestaltung der Bodennutzungsverhält
nisse.
2. In der sozialistischen Landwirtschaft beeinflussen ver
schiedene neuartige Faktoren (Intensivierung der Boden
nutzung, Vertiefung der Kooperation, Anwendung indu-
/5/ Zu aktuellen bodenrechtlichen Problemen und einigen daraus 
für die Lehre und Erziehung zu ziehenden Schlußfolgerungen nah
men Prof. Dr. Rohde, Dr. Schietsch und Dr. Zänker (alle Berlin) 
Stellung.

striemäßiger Produktionsmethoden u. a. m.) die Art und 
Weise der Nutzung des Bodens.
3. Die zügige Umsetzung des sozialpolitischen Programms 
erfordert den Ausbau der persönlichen Bodennutzung zur 
Befriedigung individueller Bedürfnisse der Bürger (be
züglich des Wohnens und der Erholung). Die Neuregelung 
des Besitzwechsels bei Bodenreformgrundstücken durch 
die VO vom 7. August 1975 (GBl. I S. 392) stellt eine solche, 
der Durchsetzung des sozialpolitischen Programms der SED 
dienende, rechtliche Maßnahme dar.
Ausgehend von der enormen Bedeutung, die dem Boden 
und seiner rationellen Nutzung zukommt, muß der Kodifi- 
zierung des Bodenrechts ein zentraler Platz eingeräumt 
werden. Es wurde betont, daß die gesellschaftlichen Bedin
gungen für die Schaffung eines einheitlichen Bodengesetz
buchs herangereift seien.
Die Konferenz beschäftigte sich ferner mit der effektiveren 
Gestaltung von Lehre und Erziehung im Fach LPG-Recht. 
Von verschiedenen Seiten her und mit Blick auf spe
ziell gelagerte Problemkreise (Entwicklung der Koopera
tionsbeziehungen, Gestaltung der inneren Verhältnisse der 
LPGs) wurde die Notwendigkeit verdeutlicht, aus den sich 
in der sozialistischen Landwirtschaft vollziehenden Verän
derungen auch für die Ausbildung die erforderlichen Kon
sequenzen zu ziehen. Fragen der Neubestimmung des Re
gelungsgegenstands des LPG-Rechts sollten auch in die 
Lehrdisziplin LPG-Recht übernommen werden.
Eine besondere Rolle spielte in der Konferenz die Ausein
andersetzung mit dem Agrarrecht imperialistischer Staaten 
und mit bürgerlichen Agrarrechtstheorien. Es wurde zu
sammenfassend herausgearbeitet, daß das Landwirtschafts
recht der imperialistischen Staaten — wie das bürgerliche 
Recht in seiner Gesamtheit — der Aufrechterhaltung der 
ökonomisch-politischen Macht des Monopolkapitals und 
der rechtlichen Fundierung der Agrarpolitik des imperia
listischen Staates dient.
Abschließend kann festgestellt werden, daß die mit der 
Konferenz angestrebte wissenschaftlich-theoretische Ziel
setzung erreicht worden ist. Das äußert sich in folgenden 
Hauptergebnissen, die im Schlußwort von Prof. Dr. sc. 
G. R o h d e verdeutlicht wurden:
1. Es ist gelungen, die gesellschaftlichen Prozesse, die 
gegenwärtig in der sozialistischen Landwirtschaft und hin
sichtlich der Vergesellschaftung der Bodennutzung vor sich 
gehen, zu analysieren und Schlußfolgerungen für die wei
tere Vervollkommnung des LPG- und Bodenrechts zu 
ziehen. Besonderes Gewicht hat die Tatsache, daß in allen 
Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft ange
strengt daran gearbeitet wird, die landwirtschaftliche Pro
duktion zu intensivieren und unter Ausnutzung vielfältiger 
Formen der sozialistischen Kooperation industriemäßige 
Produktionsmethoden durchzusetzen. Dabei sind dem 
LPG- und Bodenrecht entscheidende Aufgaben gestellt.
2. Die neu gewonnenen Erkenntnisse der Konferenz stel
len einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung 
des Lehr- und Erziehungsprozesses an den Universitäten 
dar.

Aus der Praxis — für die Praxis

Dreistufige Arbeits- und Brandschutzkontrolle 
sowie Schutzgüteregelungen im Bauwesen
In den Betrieben und Kombinaten des Bauwesens haben 
sich die staatlichen Leiter und die Gewerkschaftsleitungen 
kontinuierlich bemüht, die materiellen Arbeitsbedingun
gen planmäßig zu verbessern, ein straffes technologisches 
Regime zu verwirklichen, nur Arbeitsmittel mit Schutz
güte einzusetzen und die Werktätigen zum arbeits- und 
brandschutzgerechten Verhalten zu befähigen. Auf diese 
Weise wurden die Initiativen der Werktätigen im Kampf

um vorbildliche Ordnung, Disziplin und Sicherheit unter
stützt.
Besonders die im sozialistischen Wettbewerb immer brei
ter genutzte Bassow-Initiative und die dreistufige Arbeits
und Brandschutzkontrolle haben dazu beigetragen, daß 
die Arbeitssicherheit ständig erhöht wurde und die Ar
beitsunfälle immer weiter zurückgedrängt wurden. Diese 
Initiativen wirkten sich im Bauwesen so positiv aus, weil 
die technologischen Besonderheiten in diesem Volkswirt
schaftsbereich — die mit dem Bauablauf verbundene stän
dige Veränderung der Arbeitsbedingungen — sowohl eine
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